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Die Taͤtigkeit des LTentrums auk

volkswirtlchaftlichem Gebiete .

Allgemeines .

t

1. Eine der ſchwierigſten Aufgaben der Budget⸗

kommiſſion des Reichstages war die Balaneierung des 4

Etats . Derſelbe wurde dem Reichstage vorgelegt in E.
Ausgaben und Einnahmen mit 2 241560 900 Mk . und

zwar : im ordentlichen Etat auf 1762 658 556 Mk . an ,

fortdauernden und auf 182 589 239 Mk . an einmaligen

Ausgaben , ſowie auf 1945 247795 Mk . an Einnahmen , 06
im außerordentlichen Etat auf 296313 105 Mk . an Aus⸗

gaben und auf 296 313 105 Mk . an Einnahmen .
Die Matrikularbeiträge waren auf 213250094 Mk .

feſtgeſetzt , darunter rund 24 Millionen , für welche keine

Deckung in den Überweiſungsſteuern vorhanden waren ,

die alſo von den Bundesſtaaten aus eigener Taſche be —

zahlt werden mußten . Ferner ſchlug der Etat eine Zu —

ſchußanleihe von 51 Millionen Mark zur Deckung der

laufenden Ausgaben vor und enthielt eine Geſamtanleihe

von 293057772 Mk. , d. h. faſt 300 Millionen Mk . neue

Schulden . Durch die Beſchlüſſe der Kommiſſion und des

Reichstages geſtaltete ſich das Etatsbild folgendermaßen :

Ausgaben und Einnahmen 2180167169 Mk . und zwar :

im ordentlichen Etat auf 1762 209 932 Mk . an fortdauern⸗

den und auf 223730491 Mk . an einmaligen Ausgaben ,

ſowie auf 1985 940 423 Mk . an Einnahmen , im außer⸗



ordentlichen Etat auf 194226746 Mk . an Ausgaben und

auf 194226746 Mk . an Einnahmen . Die Matrihular⸗

beiträge wurden auf 266567881 Mk . beſtimmt , alſo um

53317787 Mk . erhöht , aber dieſe geſtundet , d. h. der

Reichskanzler wurde ermächtigt , deren Erhebung vorerſt

für das Jahr 1905 auszuſetzen , bis der zur Deckung des

Bedarfs nach den wirklichen Ergebniſſen des Reichshaus —

haltes erforderliche Betrag feſtgeſetzt iſt ; dafür wurde der

Betrag der Schatzanweiſungen von 275 Millionen Mk .

auf 350 Millionen Mk . erhöht , damit die Reichskaſſe die

nötigen Betriebsmittel erhält . Die Zuſchußanleihe wurde

ganz geſtrichen und der Betrag der Geſamtanleihe auf
191471413 Mk . ermäßigt , d. h. 101506399 Mk . weniger

neue Schulden gemacht . Dieſe glückliche Löſung der Etats —

frage iſt in erſter Linie dem Zentrum zu verdanken ; es

hat in der Budgetkommiſſion von Anfang an ſyſtematiſch

auf die Beſeitigung der Zuſchußanleihe hingearbeitet .

Unſere Finanzlage iſt ſchlecht , ſo traurig , daß Staats —

ſekretär Frhr . v. Stengel ſie nicht einmal unverblümt

der Gffentlichkeit zeigen wollte . Er nahm zu einer Um⸗

ſtellung ſeine Zuflucht und placierte 46 Millionen Aus⸗

gaben , die in den ordentlichen Etat gehörten , einfach in

den außerordentlichen , d. h. ſie ſollten auf Pump genehmigt
werden . Das Defizit erſchien ſo in der Höhe von 75

Millionen im Etat . Nach Artikel 70 der Reichsverfaſſung

iſt dieſer Fehlbetrag von den Bundesſtaaten in der Form

von Matrikularbeiträgen aufzubringen . Aber der Bundes —

rat hielt ſich nicht ſehr hieran , ſondern ſchlug einen anderen

Weg vor : Nur 24 Millionen ſollten in der Form der un⸗

gedeckten Matrikularbeiträge zur Erhebung gelangen ; der

Reſt von 51 Millionen ſollte durch eine Zuſchußanleihe ge —

deckt werden , d. h. die Schuldenwirtſchaft verewigen .
Dr . Spahn hat ſchon am 5. Dezember 1904 in ſeiner

Etatsrede ſich gegen ein ſolches Finanzgebaren ausgeſpro⸗

chen und die acht Zentrumsmitglieder der Budgetkommiſſion
blieben dieſer Parole unentwegt treu . Sie verſuchten in

erſter Linie durch Sparſamkeit das Defizit herunterzudrücken ;
man hat ſich manchmal gewundert , daß gerade heuer das
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Zentrum ſo knauſerig war ; aber die hohen Fehlbeträge

zwangen hierzu . Anerkannt muß werden , daß der Etat

mit ſehr großer Sparſamkeit aufgeſtellt war ; im Reichs⸗
ſchatzamt hatte man ganz gewaltig geſtrichen , einzelnen
Reſſorts iſt der Etat ſogar zweimal zurückgegeben worden .

Das ſächſiſche Kriegsminiſterium war beſonders harthörig .
So konnte nicht allzu viel geſpart werden . Aber ſämtliche
Abſtriche fanden auf Antrag des Zentrums ſtatt ; einigemal
iſt dasſelbe leider überſtimmt worden , z. B. im Marine⸗

etat . Der Geſamtbetrag der Abſtriche beträgt 5,54
Millionen Mark .

Wenn wir von dem Etat der Zölle und Verbrauchs —
ſteuern abſehen , ſo war es nur der Etat der Reichspoſt —
verwaltung , der eine Erhöhung der Einnahmen zuließ .
Dr . Pichler ſtellte in mühſamer Arbeit zuſammen , wie

die Steigerung der Einnahmen ſich im verfloſſenen Jahr —
zehnt vollzogen hat , und er kam zu dem Reſultat , daß
über den Voranſchlag hinaus noch 10 Millionen ( wozu dann

1,77 Millionen Ausgleichsbeiträge von Bayern und Württem⸗

berg treten ) mehr eingeſetzt werden können , wodurch noch
nicht einmal die Durchſchnittsſteigerung der letzten 14 Jahre
erreicht wird . Reichspoſt⸗ und Reichsſchatzverwaltung
wehrten ſich ; aber Kommiſſion und Plenum beſchloſſen ein⸗

ſtimmig dieſe Erhöhung . Das Defizit war hiermit um

17,3 Millionen verringert ; es betrug noch 33,67 Millionen .

Nun kam die Beratung der Militärvorlage und der

Antrag des Zentrums , das Inkrafttreten derſelben um ein

Jahr hinauszuſchieben , da man erſt die Löſung der Reichs —
finanzreform abwarten wolle und da unter keinen Um⸗

ſtänden die 16 Millionen Mark Mehrbelaſtung infolge
der Vorlage durch Schulden gedeckt werden dürften . Auch
hier hatte das Zentrum die Führung . Die verbündeten

Regierungen ſchwankten ; zuerſt öffneten ſie die Möglichkeit ,
die Vorlage erſt am 1. Oktober 1906 in Kraft treten zu

laſſen ; dann aber erklärten ſie ſich plötzlich bereit , den

geſamten Fehlbetrag lieber auf Matrikularbeiträge zu

übernehmen , als daß die Vorlage um ein Jahr verſchoben
werde . Reichsſchatzſekretär Frhr . von Stengel mußte die
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Rechnung aufſtellen ; die Voreinfuhr vor Inkraftreten des

neuen Zolltarifs ſoll 60 Millionen höhere Zollerträgniſſe

bringen . Da nunmehr die Verträge erſt am 1. März 1906

Gültigkeit erhalten und die Zölle auf drei Monate ge⸗

ſtundet werden , ſo werden von dieſen 60 Millionen nur

14 Millionen im Etatsjahr 1905 flüſſig werden . Dieſe

14 Millionen können von dem Defizit von 33,67 Millionen

in Abzug gebracht werden ; es bleibt alſo nur ein ſolches

von 19,67 Millionen . Die verbündeten Regierungen haben

bereits erklären laſſen , daß ſie dieſen Betrag auf die

Matrikularbeiträge nehmen wollten . So war das Defizit
beſeitigt . Aber nun kommen die oben genannten 46

Millionen , die im außerordentlichen Etat ſtehen .

Die Genehmigung dieſer Summe war abſolut erforder⸗

lich ; es handelte ſich um die Neubewaffung der Infanterie

und Artillerie , was dem Reich eine ungemein hohe Summe

koſtet . Der Kriegsminiſter teilte dieſe vertraulich mit .

Keine einzige Stimme wehrte ſich gegen die Genehmigung

der Rate von 46 Millionen Mark . Zentrum , Polen ,

Freiſinn und Sozialdemokratie aber brachten den Antrag

zur Annahme , dieſe Summe in den ordentlichen Etat ein⸗

zuſtellen . So hat nun dieſer wieder einen Fehlbetrag von

4,6 Millionen Mark , der durch Matrikularbeiträge aufzu⸗

bringen iſt . Der bayriſche Bundesratsbevollmächtigte wehrte

ſich ſehr gegen die Summe von insgeſamt 90 Millionen

ungedeckter Matrikularbeiträge ; aber es half nichts .

Dieſer Beſchluß wurde gefaßt , 1. um das Prinzip zu

wahren , daß ſolche Ausgaben in den ordentlichen Etat

gehören , 2. um die Einzelſtaaten zu einer entſprechenden
Reichsfinanzreform zu nötigen ; die Rede des Herrn von

Rheinbaben vom Tage zuvor hatte den Ausſchlag gegeben ,

3. um dem Bundesrat zu zeigen , was er im Herbſt bei

der Flottenvorlage zu erwarten hat . Aus politiſchen und

erzieheriſchen Gründen kam dieſer Beſchluß zuſtande . Nur

in einem Punkte zeigte die Kommiſſion Entgegenkommen ;

ſie iſt einverſtanden mit der Stundung dieſer erhöhten

Matrikularbeiträge , damit die Einzelſtaaten nicht Unord⸗
nung in ihre Etats erhalten und ſie dieſe summe in aller
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Gemütsruhe bei der Neuaufſtellung ihrer Etats berück⸗

ſichtigen können .

Indes iſt die Summe von 90 Millionen Matrikular⸗

beiträgen , mit denen man bereits gruſelig macht , nicht der

wirkliche Betrag , die Kommiſſion hat vielmehr die Erträg —

niſſe aus den Zöllen und indirekten Steuern auch anders

eingeſtellt , als es der Etatsentwurf tat . Auf Grund der

Ergebniſſe vom 1. April 1904 bis 1. Mai 1905 konnten

erhöht werden : die Zölle um 10 Millionen ( die Voreinfuhr
von 14 Millionen rechnen wir hier nicht mit ) , die Einnahmen
aus der Reichsbank um 2,8 Millionen , alſo insgeſamt um

12,8 Millionen . Somit bleiben an Matrikularbeiträgen
nur noch 77,2 Millionen ; die Bundesſtaaten haben ſich
bereit erklärt , 44 Millionen zu übernehmen ; den Reſt von

33,2 Millionen müſſen ſie auch noch tragen .
So regelte die Budgetkommiſſion das Etatsgeſetz ; am

28 . März 1905 ſtimmte das Plenum dieſer Balancierung

zu . Der Abg . Gröber betonte hierbei , wie die Matri —

kularbeiträge ein „ ganz weſentliches Fundament unſerer

Reichsverfaſſung “ ſeien ; ſchaffe man dieſe ab , ſo könne

der Bundesrat ſofort die Bude zumachen . Das Syſtem
der Matrikularbeiträge ſei der Ausdruck des föderativen

Prinzips des Reiches ; letzteres hätte den Bundesſtaaten

gefallen , ſo lange ſie Überſchüſſe erhalten hätten ; nun ſie

darauf zahlen müßten , wehrten ſie ſich . Aber wer nichts

zu zahlen habe , habe auch nichts mehr zu ſagen . Die

Matrikularbeiträge ſeien aber auch das Fundament des

Budgetrechts des Reichstages ; wenn dieſe nicht mehr be⸗

ſtehen , dann hat auch der Reichstag nichts mehr zu ſagen ,
oder wenigſtens nicht mehr viel . Die Matrikularbeiträge

ſind gerade jene ſchwankenden Einnahmen , deren Höhe der

Reichstag nach Belieben feſtſetzen kann ; alle anderen Ein⸗

nahmen fließen auf Grund beſtehender Geſetze ( 174 . Sitzung
vom 28 . März 1905 , S . 5677 ) . In der dritten Leſung

verſuchte der preußiſche Finanzminiſter von Rheinbaben ,
während Staatsſekretär von Stengel klug ſchwieg , eine

Verminderung der Matrikularbeiträge zu erzielen ; erſterer

legte „ im ausdrücklichen Auftrag der verbündeten Regie⸗
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rungen Verwahrung ein gegen dieſe Geſtaltung des Etats “ ,

obwohl das Zentrum und mit ihm Freiſinn und Sozial —
demokratie gar nichts andres getan hatten , als Artikel 70

der Verfaſſung durchzuführen , der vorſchreibt , daß die

fehlenden Reichseinnahmen durch Matrikularbeiträge auf —

zubringen ſind . ( 176 . Sitzung vom 30 . März 1905 , S .

5803 . ) Die ganze Rede des Finanzminiſters war die

ſchärfſte Verurteilung einer neuen Flottenvorlage , die neue

Laſten bringt . Sie fand kein Echo im Reichstage , der

vielmehr es bei den Beſchlüſſen der Budgetkommiſſion

beließ .
2. Die Finanzlage des Reiches iſt , wie ſich ſchon aus

der Balancierung des Etats ergibt , eine recht trübe und ſie
wird auch durch die höheren Zolleinnahmen der neuen

Handelsverträge nicht weſentlich verbeſſert , da infolge der

lex Trimborn der Hauptteil der neuen Zölle für die Witwen⸗

und Waiſenverſicherung feſtgelegt wird . Der derzeitige

Staatsſekretär des Reichsſchatzamtes , Frhr . v. Stengel ,

darf für ſich in Anſpruch nehmen , daß er offen und rück⸗

haltslos wiederholt dieſe ſchlechte Finanzlage geſchildert

hat und nichts beſchönigte ; nicht alle Schatzſekretäre haben
es ſo gehalten . Sein Auftreten beweiſt aber auch das

hohe Maß ſeiner Sachkenntnis . In ſeiner Etatsrede vom

3. Dez . 1904 betonte er , daß die finanzielle Perſpektive

für das Reich eine ſehr trübe iſt , daß es „ mit der Be —

wirtſchaftung unſeres Haushaltes in der bisherigen Weiſe

unmöglich ſo weiter gehen kann und daß wir alles daran

ſetzen müſſen , um unſern Etat wieder auf eine ſolide Baſis

zu ſtellen “. In erſter Linie ſei Sparſamkeit geboten und

zwar in allen Zweigen des Haushaltes : aber dies reiche

nicht aus ; eine Verbeſſerung der Reichseinnahmen ſei ge⸗

boten . Aber bei dieſer Sanierungsarbeit werde er unentwegt
daran feſthalten : „ Schonende Rüchſicht auf die wirtſchaft⸗

lich Schwachen ! “ ( 104 . Sitzung vom 3. Dezember 1904 ,
S . 3338 . ) Abg . Dr . Spahn gab ſeiner Genugtuung ob

dieſer Erklärung Ausdruck ; er rechne zu den wirtſchaftlich
Schwachen auch den Mittelſtand , nicht nur den Arbeiter .

Den Hauptvorteil von der Großmachtſtellung des Reiches



hätten die Großunternehmungen und dieſe müßten auch
die Koſten tragen . Daß nicht auf Tabak⸗ und Bierſteuer
zurückgegriffen werde , halte er für ſelbſtverſtändlich ; die
Bierſteuer könne und müſſe ſoweit revidiert werden , damit
ſie nicht durch Abbröckelung immer kleiner werde , aber eine
neue Finanzquelle dürfe ſie nicht werden . ( 105 . Sitzung
vom 5. Dezember 1904 , S . 3345 . ) Näheres über die

Reichsfinanzreform iſt noch nicht bekannt geworden ; im
kommenden Herbſt erſt wird ſie dem Reichstage zugehen .
Eine frühere Einbringung war unmöglich ; denn erſt mußten
die Handelsverträge erledigt ſein . Inzwiſchen hat das

preußiſche Herrenhaus ſich mit großer Mehrheit gegen die

Einführung einer Reichserbſchaftsſteuer ausgeſprochen ,
während die württembergiſche Abgeordnetenkammer einen

Antrag des dortigen Zentrums annahm , der die Regierung
erſucht , im Bundesrat gegen ſolche Steuern zu ſtimmen ,
die den Maſſenverbrauch belaſten .

3. Die Reichsſchulden betragen nach der neueſten

Nachweiſung ( Nr . 511 ) 3060088 135 Mk . ; allerdings hat
ſich dieſe Summe ſeither erhöht ; der neue Etat 1905 ſieht
an Jahres - Zinſen für die Reichsſchulden vor 112840000
Mk . und rechnet ſomit mit einem Schuldenſtand von über
3600 Millionen . Die Schuldenlaſt würde noch höher ſein ,
wenn nicht von 1896 - 1898 durch die leges Lieber 142,9
Millionen Mark getilgt worden wären . Aus den geſamten
Anleihemitteln des Reiches wurden verwendet für das

Reichsheer 1713107967 Mk. , für die Marine 579301 140

Mk. , für die Eiſenbahnverwaltung 192101299 Mk. , für
die Reichspoſt 108981888 Mk . , für das Münzweſen 50

Millionen , für den Nordoſtſee - Kanal 106 Millionen , für
die oſtaſiatiſche Expedition 253569 148 Mk . uſw .

4. Die häufigen Etatsüberſchreitungen ſind ein alter

Beſchwerdepunkt des Reichstages ; der Abg . Horn - Neiße
Ztr . ) hat auch heuer wiederum ſich ein großes Verdienſt

durch ſeinen eingehenden Bericht über die Überſicht der

Reichsausgaben und - einnahmen ( Nr . 759 ) erworben . Die

Etatsüberſchreitungen beliefen ſich im Jahre 1903 auf
46 Millionen Mk . Die Abg . Hug und Dr . Bachem (Str . )

9
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konſtatierten , daß es infolge der genauen Arbeit der

Rechnungs⸗Kommiſſion in den letzten Jahren weſentlich
beſſer geworden iſt als früher ( 182 . Sitzung vom 10 . Mai

1905 ) .
5. Das Cotaliſatorſteuergeſetz , das bereits im Vor⸗

jahre eingebracht wurde ( Nr . 365 ) , iſt heuer verabſchiedet
worden . Es erfuhr in der Budgetkommiſſion durch die An⸗

träge Gröber - Erzberger eine weſentliche Umgeſtaltung .

Der Entwurf enthielt einen Fortſchritt dahin , daß es in

erſter Linie die Wettbureaus verbot , die zu ungeſunder

Spielſucht aufreizten und dem Schwindel dienten und auch

von den Vereinstotaliſatoren die Steuer erhebt , dieſe hatten

ſich ſeither um dieſelbe gedrückt ; dann ſchlug er vor :

„ Vereine , denen die Erlaubnis zum Betrieb eines Wett⸗

unternehmens erteilt iſt , erhalten die Hälfte des Ertrages

der Reichsſtempelabgabe von Wetteinſätzen bei den von

ihnen veranſtalteten Pferderennen zur Verwendung für

Zwecke der Landespferdezucht überwieſen . “

Hiergegen wurde von den genannten Zentrums —

abgeordneten ausgeführt , daß eine Überweiſung eines Teiles
der Stempelabgaben an die Rennvereine , welche doch

lediglich Privatvereine ſeien , ſchon aus ſtaatsrechtlichen
Erwägungen nicht angängig ſei ; wenn die Hälfte der

Stempelſteuer für die Verbeſſerung der Pferdezucht ver —

wendet werden ſolle , ſo könne dies nur , wenn man die

Verwendung und Verteilung dieſer Mittel nicht den Organen

des Reiches übertragen wolle , in der Weiſe geſchehen ,

daß dieſe Mittel den Einzelſtaaten vielleicht nach dem Ver⸗
hältniſſe , nach welchem dieſe Abgaben in ihren Gebieten
aufgebracht würden , zur Verwendung für die Verbeſſerung
der Pferdezucht überwieſen würden ; den Einzelſtaaten ſei

es unbenommen , ſich der Mitwirkung der Rennvereine

bei Verteilung der ihnen überwieſenen Mittel zu bedienen ;

die Rennvereine dürfen nur nicht als offizielle Korporationen
in das Geſetz hineingebracht werden .

Werde aber die Stempelſteuer für Pferderennen er —

mäßigt , ſo könnten auch andere Vereine , welche Lotterien
für gemeinnützige und wohltätige Zwecke veranſtalteten ,
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wie z. B . Kirchengemeinden uſw . , mit demſelben Rechte
die Herabſetzung des Lotterieſtempels verlangen , wodurch
die Reichskaſſe eine recht erhebliche Einbuße in ihren Ein⸗
nahmen erleiden würde . Daß die Vereine dem Reiche
gegenüber eine gewiſſe Garantie bezüglich der Einnahmen
aus der Stempelſteuer übernähmen , könne ebenſowenig
gebilligt werden , da dadurch die Vereine in eine gewiſſe
Steueraſſoziation mit dem Reiche eintreten , was nach den
heutigen ſtaatsrechtlichen Begriffen nicht zuläſſig ſei . Durch
das Verbot der Wettbureaus würde der Umſatz am
Totaliſator unzweifelhaft beträchtlich ſteigen und damit die
Mittel für die Verbeſſerung der Pferdezucht erheblich
höhere werden .

Deshalb wurde folgender Antrag vorgelegt :
Die Hälfte des Ertrags der Reichsſtempelabgabe von Wett⸗

einſätzen bei Pferderennen wird im Reichshaushalt für Zwecke
der Pferdezucht bereitgeſtellt und zur Verwendung für dieſe Zwecke
den Regierungen der Einzelſtaaten nach dem Verhältnis überwieſen ,
nach welchem dieſe Abgaben in ihrem Gebiete aufgebracht ſind .

Dieſer fand einſtimmig Annahme . Das Verbot der
privaten Wettbureaus wurde ebenſo einſtimmig gutgeheißen .
Ferner fand noch folgende Reſolution Erzberger Annahme :

die verbündeten Regierungen zu erſuchen , die Abhaltung von
Rennen am erſten Weihnachtstage , am Karfreitag , am erſten Oſter⸗
tage , am erſten Pfingſttage und in Gegenden mit überwiegend
katholiſcher Bevölkerung am Frohnleichnamsfeſte zu verbieten .

Das Plenum nahm am 18 . und 20 . Mai den Geſetz⸗
entwurf ohne weſentliche Anderung an ; nach kurzer Be⸗

fürwortung durch den Abg . Dr . Becker - Köln wurde noch
beſtimmt , daß das Geſetz für Vereinstotaliſatoren erſt am
1. Januar 1906 in Kraft treten ſoll , damit dieſe ſich den

veränderten Verhältniſſen anpaſſen können .

6. Die Ausgabe von neichsbanknoten zu 50 und
20 Mk . forderte ein Geſetzentwurf im Intereſſe des Ver⸗

kehrs ( Nr . 797 ) mit dem Hinweis , daß kleinere Noten⸗

abſchnitte bereits in allen anderen Ländern beſtehen . Dr .

Bachem (Ztr . ) anerkannte ein Bedürfnis nach ſolchen kleinen

Banknoten ; die Abg . Büſing und Dr . Arendt beſtritten
9⸗
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es ( 186 . Sitzung ) ; der Geſetzentwurf wurde nicht mehr

verabſchiedet .
7. Das vörſengeſetz wurde in der Kommiſſion gründ⸗

lich beraten ; der Zentrumsabgeordnete Burlage be⸗

teiligte ſich ſehr lebhaft an den Arbeiten . Knapp vor

Schluß des Reichstages erſchien der Kommiſſionsbericht

( Nr . 835 ) . Nunmehr iſt durch den Schluß der Seſſion auch

dieſes Geſetz geſcheitert . Die Kommiſſion hat aus der Vor⸗

lage die Beſtimmung geſtrichen , nach welcher der Börſen⸗

terminhandel zuläſſig iſt durch Genehmigung des Bundes⸗

rats für Erzeuger oder Verarbeiter von Waren derſelben

Art wie die , welche den Gegenſtand des Geſchäfts bilden ,

oder für ſolche in das Handelsregiſter eingetragene Kauf⸗

leute oder eingetragene Genoſſenſchaften , zu deren Geſchäfts⸗

betrieb der Ankauf oder Verkauf von Waren der be⸗

zeichneten Art gehört .
Damit iſt verhindert , daß ein Börſenſpieler , der gleich⸗

zeitig ein Rittergut hat , nun z. B . im Getreide den Termin⸗

handel betreiben kann . Ferner fügte die Kommiſſion fol⸗

genden Abſatz ein :

„ Durch ein Börſentermingeſchäft in Waren oder Wertpapieren ,

in denen der Börſenterminhandel unterſagt iſt , wird ein Schuld⸗

verhältnis nicht begründet . “

Die preußiſche Regierung wird das Börſengeſetz nur

wieder vorlegen können , wenn ſie den genauen Nachweis

liefert , daß die Zuſtände ſich gegenüber früher verſchlimmert

haben , aber ein ſolcher Nachweis iſt nicht zu führen . Um

einer wiederholten Niederlage zu entgehen , dürfte ſich

für den Bundesrat empfehlen , mit keinen ſolchen Geſetz —

entwurf in der bevorſtehenden Seſſion an den Reichstag

zu gehen .
8. Das Syndikatsweſen nimmt immer größeren Um⸗

fang an ; die Abg . Dr . Spahn , Gröber und Dr . Schädler

ſtellten den Antrag :

„ dem Reichstage tunlichſt bald eine Denkſchrift über die für die

Produktion , den Preis und den Vertrieb von Waren gebildeten

Kartelle , Syndikate und Intereſſengemeinſchaften vorzulegen , welcher

die Vertragsbeſtimmungen dieſer Geſellſchaften angefügt ſind “.

( Nr . 534 . )
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Am 3. März 1905 begründete Dr . Spahn den An —

trag ; er forderte Mitteilung über ſämtliche Kartelle , ihrer
Statuten und Verträge , die Ausfuhrverhältniſſe und Aus⸗

fuhrpreiſe , die Produktionsmengen uſw . ; der Antrag fand
Annahme . In der neuen Seſſion dürfte die Denlſchrift
ſofort dem Reichstage zugehen .

— ——
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